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 Basel, 29. August 2012 

Regierungsratsbeschluss 
vom 28. August 2012 
 
Anhörung zur Änderung der Verordnung  
über die Anlage beschlagnahmter Vermögenswerte 
 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 
 
Sehr geehrte Herr Dr. Leupold 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 20. Juni 2012 und die Einladung zur Stellungnahme 
zur Änderung der Verordnung über die Anlage beschlagnahmter Vermögenswerte.  
 
Wir haben die uns zugestellten Unterlagen geprüft und können Ihnen mitteilen, dass wir die 
vorgeschlagene Verordnungsänderung begrüssen.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
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